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 Veröffentlicht am 08.06.2000

Norm

ASGG §11a Abs1 Z4 lite

Rechtssatz

Ist das gesamte der Entscheidungs ndung dienende Verfahren vor dem arbeitsgerichtlichen Senat abgewickelt

worden, ist der Vorsitzende nicht befugt eine Entscheidung - wenngleich außerhalb der mündlichen Streitverhandlung

- allein zu fällen.

Entscheidungstexte

8 ObA 345/99i
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